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Zu der von den Abgeordneten Dr. KOHLMA1ER und Kollegen in der 
Sitzung des Nationalrates vom 18. April 1985 an mich gerichteten 
Anfrage Nr. 1245/J-NR/1985, betreffend dia Erledigung bzw. Be­
handlung der direkt an meine Amtsvorgänger bzw. an mich in den 
letzten 10 Jahren gerichteten Entschließungen des National- und 
Bundesrates, beehre ich mich - soweit sie heute noch Kompetenzen 
meines Ressorts betreffen - folgendes mitzuteilen: 

In der BegrUndung seiner Anfrage weist der Anfragesteller darauf 
hin, es stehe fest, daß die Bundesregierung anscheinend teil~eise 
nur in äußerst unzureichendem Ausmaß den 'Bntschließungen gefe·l::;t 
ist und teilweise diese Entschließungen vollkommen ignoriert hat. 
Diese Äußerung des Anfragestellers weist auf eine Rechtsauffas­
sung hin, die nicht zutrifft. Der Art. 52 Abs. 1 B-VG besagt, der 
Nationalrat und der Bundesrat se ien befugt, ihren ~"'ünschen über 
die Ausübung der Vollziehung in Entschließungen Ausdruck zu geben. 
Schon aus dem ~vortlaut dieser Verfassungsbestimmung ergibt sich 
deutlich, daß Entschließungen des National- oder Bundesrates kei­
nerlei verbindliche Kraft zukommt und es der in der Entschließung 
angesprochenen Stelle überlassen bleibt, ob und in welcher Weise 
ihr entsprochen werden soll. Daß Entschließungen rechtlich unver­
bindlich sind, ist auch in der Lehre unbestritten. 

Entschließung des Nation~lrates vom 1. Februar 1978, E 18-NR/XIV.GP 

Mit Erlaß der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit vom 
8.2.1978, welcher an alle Sicherheitsdirektionen, Bundespolizeibe­
hörden und Landesgendarmeriekommanden gerichtet war, wurde veran­
laßt, daß allen in Frage kommenden Beamten Dank und Aner~:ennung der 
österreichischen Volksvertretung ausgesprochen wurde. 
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Entschließung des Nationalrates vom 30. Juni 1981, E 59-NR/XV.GP 

Der Entschließung des Nationalrates zum Jahresbericht 1980 der Zi­
vildienstkommission ~urde dadurch Rechnung getragen, daß bei der 
Projektgemeinschaft Dr. FESSEL + GfK, GALLUP, IFES eine Grundlagen­
studie über die Faktoren der Zivildienstbereitschaft in Auftraf 
geseben worden ist. Diese Studie, die in zwei Teilen (Teil 1 "Ak­
zeptanz des Zivildienstes in der Bev5Ikerung", Teil 2 "Qualitative 
Studie") geliefert worden ist, \vurde dem Nationalret gemeinsam mit 
dem periodischen Bericht 1981/82 und dem Erfahrungsbericht ge~äß 
Art. 111 der ZDG-Novelle 1980 im November 1983 vorgelegt. 

Entsc1Üießung des Nationalrates vorn 1. Dezember 1983, E 9-NR/XVJ. GP 

Die einzige Form, um auch in dem Bereich der Sicherhei tsver\<ral tune: 
eine e;e\dsse Form der Prävention zu erreichen, ist die, mehr Kindef",­
mißhandlungen als bisher den Strafgerichten zur Anzeige zu bringen, 
wobei dies jedoch eine gr5ßere Mithilfe der Bev5lkerung voraussetzt, 
da die Sicherheitsbehörde ja erst von einer vorhandenen Kindesmiß­
handlung erfahren muß, um handeln zu k5nnen. Diese Mithilfe ist 
sicher nur dann zu erreichen, ,,'enn der Kontakt Bevölkerung - Polizei 
intensiviert wird. !·:aßnahmen diesbezüglich wurden bereits gesetzt. 
Es sind dies die Verstärkung der Fußstreifen von Sicherheitsbean:ten 
und die Schaffung der sogenannten "Kontaktbeamten". Durch diese bei­
den Einrichtunsen und eine etwaige Verstärkung derselben kann erwar­
tet werden, dar: mehr Kindesmißhandlu~Gen zur Anzeige gelangen und 
damit eine generalpräventive ~~aßnahme im verstärkten Umfang gesetzt 
werden kann. Auch die vom Bundesministerium für Inneres in Zusammen­
arbeit mit dem Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumen­
tenschutz und de~ Eundesministerium für Justiz im Jahre 1984 durch­
geführte Enquete diente einerseits der Öffentlichkeitsarbeit, um auf 
die Gefahren und schädlichen Folgen von Kindesmißhandlungen hinzu-

weisen und andererseits zur interdisziplinären Information aller Be­

h5rden, Dienststellen und auch privater Organisationen, welche sich 
mit Fürsorge und Betreuungsmaßnahmen befassen, wo immer ein begrün­
deter Verdacht auf Kindesmißhandlung vorliegt oder wo es bereits zu 

Kindesrnißhandlungen gekommen ist. 
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Entschließung des Nationalrates vom 9. November 1984, E 29-NRjXVI.GP 

Der Entschließung des Nationalrates vom 9.11.1984 anläßlich der Ver­
handlung der Zivildienstgesetz-Novelle 1984 ~uß erst bis 15.4.1987 
entsprochen werden. 

Sntschließung des Nationalrates vom 11. Dezember 1984!~ 36-NRjXVI.GP 

Im Sinne der Entschließung des Nationalrates habe ich durch wieder­
holte Verhandlungen mit allen Beteiligten, insbesondere auch mit den 
sogenannten Kraft'ltlerksgegnern, versucht, eine friedliche Beilegung 
der um den Bau des Kraft':lerkes Hainburg entstande!1en ~'Teinungsver­
schiedenheiten zu erreichen. Darüberhinaus wurde durch entsprechen­
den Einsatz der Exekutive vorgesorgt, daß die Rodungsarbeiten im Rah­
men der erteilten behördlichen Bewilligungen in Angriff genommen wer­
den konnten. Da jedoch eine Fortsetzung dieser Arbeiten nur mit An­
v/endung von Gewalt hätte gewährleistet werden können sowie im Hin­
blick auf den Beschluß des Verwaltungsgerichtshofes vom 2.1.1985 
sind die Arbeiten bis auf weiteres eingestellt worden. 

3ntschließung des Nationalrates vom ?O. Februar 1985,~ 37-~mjxVI.GP 

Die notwendigen Vorarbeiten zur Beantwortung der in dieser Ent­
schließung des Nationalrates gestellten Fragen sind derzeit noch im 
Gange. Nach Abschluß dieser Sachverhal tsermi ttlung wird ein ent-· 
sprechender Bericht dem Nationalrat vorgelegt werden. 

Entschließung des Bundesrates vom 6. Mai 1982, E 91-BRj82 

Diesem Ziel '!,'iUrde durch die Herausgabe von Erlässen 8n die 3intra­
~~ngsbehörden Rechnung getragen. Unzukömmlichkeiten sind nicht be­
kanntge .... rorden. 
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